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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Feuerfest- und Schornsteinbauaufträge  

zwischen Unternehmern (Inland) 
- Fassung 15. August 2011i - 

_______________________________________________________________________________________ 

 

                                                 
i  Entspricht dem Entwurf (Stand 20. Mai 2011), den Auftraggeberverbände und Bundeskartellamt  

mit Schreiben vom 8. Juni 2011 erhalten haben. 

 
Vorbemerkung 
 
Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e. V. 
(Berlin)  und der Zentralverband des Deutschen Bau-
gewerbes e. V. (Berlin)  haben die folgenden Allge-
meinen Geschäftsbedingungen (AGB)  für Bauauf-
träge zwischen Unternehmern erstellt. 
 
Die folgenden AGB ersetzen die gemäß früherer 
Rechtslage (d. h. der damaligen Fassung des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB)  beim Bun-
deskartellamt angemeldeten AGB im Feuerfest- und 
Schornsteinbau, zuletzt aus dem Jahre 2003 (Bun-
desanzeiger 2003, Seite 3710) . Die damaligen AGB 
werden hiermit gegenstandslos. 
 
Allen Unternehmern (§ 14 Bürgerliches Gesetzbuch - 
BGB)  steht es frei, innerhalb des vorgesehenen An-
wendungsbereichs die folgenden AGB oder andere 
Texte zu nutzen. Individuelle Vereinbarungen zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer gehen den 
folgenden AGB vor (§ 305b BGB).  
 
Die folgenden AGB erheben keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und Richtigkeit im Einzelfall. Sie 
entbinden Unternehmer nicht von einer eigenver-
antwortlichen Prüfung, ob und gegebenenfalls wel-
che Anpassungen an die Rechtsentwicklung vorzu-
nehmen sind. 
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1 Anwendungsbereich 
 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) gelten für Bauaufträge zwischen Unterneh-
mern (§ 14 BGB).  
 

1.2 Diese AGB betreffen Aufträge im Feuerfest- 
und Schornsteinbau, d. h. zur baulichen Erstellung, 
Sanierung, Erweiterung, Änderung, gegebenen-
falls auch Planung, Instandhaltung oder Beseiti-
gung, von 
 

• Industrieanlagen (insbesondere Öfen), die 
nach Auslegung, Berechnung und Konstruk-
tion insbesondere ihrer Auskleidung bei ho-
her thermischer Belastung (bis zu 2.000 0C 

oder darüber) ihre Form- und Standfestigkeit 
behalten und widerstandsfähig sein müssen 
gegenüber verfahrensbedingt auftreten-
den chemischen oder physikalischen Bean-
spruchungen (insbesondere zur Herstellung 
oder Verarbeitung von Glas, chemischen Pro-
dukten, Kalk, Keramik, Metall, Nichteisenmetall, 
petrochemischen Produkten oder Zement, zur 
Abfallentsorgung, Energie- oder Wärmeprodukti-
on)  

oder 
• Schornsteinen dieser Anlagen, die aufgrund 

ihrer Bauart besonderen Umwelteinflüssen 
und schwingungstechnischen Belastungen 
ausgesetzt sind und darüber hinaus zug-
technischen und verfahrensbedingt auftre-
tenden chemischen und physikalischen Be-
anspruchungen aus den Industrieanlagen 
stand halten müssen. 

 

1.3 Diese AGB gelten nicht, soweit 
 

• Auftraggeber und Auftragnehmer Abwei-
chendes vereinbaren 

oder 
• Bauaufträge nicht deutschem, sondern 

ausländischen Vertragsrecht unterliegen. 
 

2 Auftragsbestandteile 
 

2.1 Vorbehaltlich abweichender Vereinbarun-
gen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
sind Bestandteile des Auftrags: 
 

2.1.1 die Bestimmungen der zur Bauausführung 
gegebenenfalls erforderlichen behördlichen Ge-
nehmigungen oder Erlaubnisse; 
 

2.1.2 die Auftragserteilung und das Angebot; 
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2.1.3 ohne inhaltliche Abweichung insgesamt die 
Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB), 

• Teil B (Allgemeine Vertragsbedingungen) 
und 

• Teil C (Allgemeine Technische Vertrags-

bedingungen), ATV DIN 18299 
 

in der bei Auftragserteilung geltenden Fassung. 
 

2.2 Widersprechen Auftragsbestandteile einander 
inhaltlich, gelten sie in der Reihenfolge gemäß 2.1 
dieser AGB. 
 

3 Grundlagen des Angebots; Zusatzverein-

barung bei Abweichungen 
 

3.1 Die vom Bieter/Auftragnehmer angebotene 
Auftragsleistung und der Auftragspreis beruhen auf 
den Angaben des Auftraggebers, insbesondere 
 

• zu Abschnitt 0.1 (Angaben zur Baustelle) und 
Abschnitt 0.2 (Angaben zur Ausführung) der 
VOB/C, ATV DIN 18 299; 

 

• zu Art und Beschaffenheit des Untergrunds 
der Industrieanlage oder des Schornsteins 
(Unterbau, Tragschicht, Tragwerk); 

 

• zu Erschwernissen für die Ausführung des 
Auftrags, z. B. durch außergewöhnliche Tem-
peraturen oder Luftverhältnisse (Staub, Gase), 
durch Räume, in denen der Betrieb des Auf-
traggebers weiterläuft; 

 

• zu Betriebsbedingungen, denen die fertige 
Auftragsleistung standhalten muss, z. B. Tem-
peraturen, chemische und mechanische Be-
anspruchungen, Ofenatmosphäre, Abgas-
mengen. 

 

3.2 Der Auftragnehmer geht von gewöhnlichen, 
d. h. durchschnittlich zu erwartenden, Verhältnis-
sen aus, es sei denn, der Auftraggeber hat gemäß 
3.1 dieser AGB besondere Angaben gemacht. 
 

Zu den gewöhnlichen Verhältnissen zählen: 
 

• Zufahrten und Transportwege des Auftrag-
gebers (Straßen, Wege und Plätze) sind für 
das Befahren mit straßengängigen Fahrzeu-
gen geeignet; 

 

• vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte 
Lagerplätze für Baumaterial sind höchstens 
100 m von der Verwendungsstelle entfernt; 

 

• vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte 
Anschlüsse für Wasser, Energie und - soweit 
vereinbart - Druckluft sind höchstens 50 m 
von der Verwendungsstelle entfernt.  

 

3.3 Entsprechen die tatsächlichen nicht den vom 
Auftraggeber angegebenen oder gewöhnlichen 
Verhältnissen gemäß 3.1 oder 3.2 dieser AGB, sind 
Auftraggeber und Auftragnehmer verpflichtet, 
eine zusätzliche Vereinbarung zu treffen, insbeson-
dere hinsichtlich der Folgen für den Auftragspreis 
und die Ausführungsfrist. 
 

 

4 Pflichten des Auftragnehmers betreffend  

Baumaterial, Gerät und Personal; Abfall-

entsorgung; Kosten für Wasser-, Energie-, 

Druckluftverbrauch 
 

4.1 Soweit der Auftrag dies erfordert, ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, das 
 

• Baumaterial; 
 

• Gerät 
und 

• Personal 
 

für die Auftragsleistung zur Verfügung zu stellen.  
 

4.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet,  
 

• aus seinem Bereich stammende Abfälle 
und 

• bis zu einem Volumen von 1m3 nicht schad-
stoffbelastete Abfälle, die infolge beauf-
tragter Abbrucharbeiten aus dem Bereich 
des Auftraggebers anfallen, für diesen 

 

vorschriftsgemäß zu entsorgen (Abschnitte 4.1.11 
und 4.1.12 VOB/C, ATV DIN 18299). 
 

4.3 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für alle 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Was-
ser-, Energie- und – soweit vereinbart – Druckluft-
anschlüsse die Kosten des eigenen Verbrauchs 
sowie der Verbrauchszähler zur tragen; mehrere 
Auftragnehmer tragen die Kosten anteilig. 
 

5 Pflichten des Auftraggebers betreffend  

Transportwege, Baustelleneinrichtung und 

Materiallager; Abfallentsorgung; Trockenhei-

zen der Anlage 
 

5.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auf-
tragnehmer unentgeltlich  
 

• die Mitbenutzung vorhandener Zufahrten 
und Transportwege einzuräumen; 

 

• den notwendigen Platz für die Baustellen-
einrichtung und die Materiallagerung zur 
Verfügung zu stellen; 

 

• vorhandene sanitäre Einrichtungen des 
Auftraggebers dem Baustellenpersonal zur 
Verfügung zu stellen; 

 

• vorhandene Sanitätseinrichtungen des Auf-
traggebers bei Unfällen des Baustellenper-
sonals zur Verfügung zu stellen; 

 

• vorhandene Anschlüsse für Wasser und 
Energie zur Verfügung zu stellen, d. h. Ener-
gie für Geräte, Beleuchtung und Beheizung 
der Baustelle, Wasser in Trinkwasserqualität 
(einschließlich Entsorgung) und – soweit ver-
einbart - Druckluft. 

 

5.2 Der Auftraggeber ist verpflichtet, aus seinem 
Bereich stammende Abfälle vorschriftsgemäß zu 
entsorgen, vorbehaltlich 4.2 dieser AGB. 
 

5.3 Der Auftraggeber ist verpflichtet, beim Troc-
kenheizen, Aufheizen und der Inbetrieb- oder Au-
ßerbetriebnahme der Industrieanlage oder des 
Schornsteins dafür zu sorgen, dass Temperaturkur-
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ven-Vorgaben des Auftragnehmers (bzw. des Pro-

duktherstellers) eingehalten werden, und diese ge-
gebenenfalls anzufordern. 
 

6 Ausführungshindernisse: Hinweispflicht des 

Auftraggebers; Fristverlängerung für vom Auf-

tragnehmer nicht beeinflussbare Umstände 
 

6.1 Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle ihm 
bekannt werdenden Umstände dem Bieter/Auf-
tragnehmer unverzüglich schriftlich mitzuteilen, die 
die Ausführung des Bauauftrags behindern oder 
unterbrechen können. 
 

6.2 Wird die Ausführung des Bauauftrags behin-
dert oder unterbrochen, gilt § 6 VOB/B, einschließ-
lich der notwendigen Mitteilung des Auftragneh-
mers an den Auftraggeber und einer etwaigen 
Verlängerung der Ausführungsfrist. 
 

7 Mängelansprüche des Auftraggebers; Aner-

kannte Regeln der Technik und Mehrkosten 
 

7.1 Der Auftragnehmer haftet gemäß § 13 VOB/B 
dem Auftraggeber für Mängel der Leistung. 
 

7.2 Keine Mängelansprüche bestehen für ge-
wöhnlichen Verschleiß und Schäden, die infolge 
nicht sachgemäßer Behandlung der Industrieanla-
ge durch den Auftraggeber oder nicht vom Auf-
tragnehmer beauftragte Dritte entstanden sind, 
insbesondere beim Aufheizen, bei der In- oder 
Außerbetriebnahme oder während des Betriebs. 
 

7.3 Für feuerberührte und abgasdämmende Teile 
industrieller Feuerungsanlagen verjähren die Män-
gelansprüche grundsätzlich in einem Jahr (§ 13 Ab-
satz 4 Nummer 1 Satz 2 VOB/B).  
 

Für im späteren Betriebsablauf besonders bean-
spruchte Verschleißteile können Auftraggeber und 
Auftragnehmer eine kürzere Frist vereinbaren. 
 

7.4 Die Verjährungsfrist beginnt mit 
 

• Abnahme (§ 13 Absatz 4 Nummer 3 VOB/B) der 
Leistung durch den Auftraggeber 

oder 
• den gemäß § 12 VOB/B der Abnahme 

gleich gestellten Situationen. 
 

7.5 Ändern sich die anerkannten Regeln der 
Technik zwischen Angebotsabgabe und Abnahme 
der Leistung, ist die Leistung nach Hinweis des Auf-
tragnehmers an den Auftraggeber entsprechend 
zu ändern, soweit nichts Abweichendes vereinbart 
wird. Der Abnahme stehen die in § 12 VOB/B ge-
nannten Situationen gleich.  
Notwendige Mehrkosten hat der Auftraggeber zu 
vergüten, Minderkosten sind ihm gutzuschreiben.  
 

7.6 Ist der Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung 
verpflichtet und haben sich die anerkannten Re-
geln der Technik seit Abnahme der Leistung ver-
ändert, hat der Auftragnehmer die Mängel gemäß 
den zuletzt geltenden anerkannten Regeln der 
Technik zu beseitigen, soweit nach Hinweis des 
Auftragnehmers an den Auftraggeber nichts Ab-
weichendes vereinbart wird. Der Abnahme stehen 
die in § 12 VOB/B genannten Situationen gleich. 
 

Notwendige Mehrkosten hat der Auftraggeber zu 
vergüten, Minderkosten sind ihm gutzuschreiben.  
 

7.7 Nach Abnahme der Mängelbeseitigung be-
ginnt für diese Leistung die Verjährungsfrist neu. 
Der Abnahme stehen die in § 12 VOB/B genann-
ten Situationen gleich. 
 

8 Bezahlung (Aufrechnung); Eigentumsvorbehalt 

des Auftragnehmers für Baumaterial 
 

8.1 Der Auftraggeber darf gegenüber dem Auf-
tragnehmer nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. 
Diese Beschränkung gilt nicht für etwaige Scha-
denersatzansprüche wegen Mängelbeseitigungs-
kosten oder Fertigstellungsmehrkosten.  
 

8.2 Zur Baustelle geliefertes, nicht eingebautes 
Baumaterial des Auftragnehmers, bleibt Eigentum 
des Auftragnehmers. 
 

9 Zuständiges Schiedsgericht 
 

9.1 Vereinbaren Auftraggeber und Auftragneh-
mer nichts Abweichendes, entscheidet ein 
Schiedsgericht über alle Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit dem Bauauftrag, einschließ-
lich dessen Rechtswirksamkeit und der Wirksamkeit 
dieser Schiedsvereinbarung, gemäß der Streitlö-
sungsordnung für das Bauwesen (SL Bau – Abschnit-
te I und V), herausgegeben vom Deutschen Beton- 
und Bautechnik-Verein e.V. (Berlin) und der Deut-
schen Gesellschaft für Baurecht (Frankfurt/Main), in 
der bei Auftragserteilung geltenden Fassung. 
 

Der ordentliche Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Das Recht, gemäß § 1059 Zivilprozessordnung 
(ZPO) die Aufhebung eines Schiedsspruchs vor 
einem ordentlichen Gericht zu beantragen, bleibt 
unberührt. 
 

9.2 Hebt ein ordentliches Gericht den Schieds-
spruch auf, kann der Auftraggeber/Auftragneh-
mer, der einen Anspruch auch weiterhin geltend 
machen möchte, dies nur dadurch tun, dass er 
von neuem ein Schiedsgerichtsverfahren einleitet. 
 

Für das neue Schiedsgerichtsverfahren gelten die 
vorstehenden Bestimmungen mit der Maßgabe, 
dass die am ersten Schiedsgerichtsverfahren be-
teiligten Schiedsrichter und der Obmann nicht im 
zweiten Schiedsgerichtsverfahren als Schiedsrich-
ter oder Obmann mitwirken dürfen. 
 

9.3 Wird eine Gegenforderung zur Aufrechnung 
gestellt, entscheidet das Schiedsgericht zugleich 
über Forderung und Gegenforderung.  
 

Stammt die Gegenforderung aus einem anderen 
Rechtsverhältnis als dem Bauauftrag, entscheidet 
das Schiedsgericht über Forderung und Gegen-
forderung, wenn auch für die Gegenforderung 
ein Schiedsgerichtsverfahren vereinbart wurde. 
 

Wurde für die Gegenforderung kein Schiedsge-
richtsverfahren vereinbart, kann das Schiedsge-
richt seinen Schiedsspruch vorbehaltlich der Ent-
scheidung des ordentlichen Gerichts über die 
Gegenforderung und die Aufrechnung treffen. 
 



AGB Feuerfest- und Schornsteinbau - Fassung 15. August 2011   4 

9.4 Das Schiedsgericht ist befugt, im Falle unwirk-
samer Vertragsbestimmungen gemäß 10 dieser 
AGB rechtsgestaltend über die statt dessen gel-
tende Regelung zu entscheiden. 
 

9.5 Der Sitz des Schiedsgerichts und das gegebe-
nenfalls örtlich zuständige ordentliche Gericht (Ge-

richtsstand) bestimmen sich nach dem Ort der Bau-
stelle. 
 

10 Folge unwirksamer Vertragsbestimmungen 
 

Ist/sind oder wird/werden eine/mehrere Vertrags-
bestimmung/en unwirksam, bleibt die Wirksamkeit 
der übrigen Vertragsbestimmungen und des Bau-
auftrags insgesamt unberührt. 
 

Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, 
anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmung/en 
eine Regelung zu treffen, die dem am nächsten 
kommt, was sie gewollt haben.  


